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Die 6. Auflage des bewährten Werks berücksich-
tigt die neuen Zwangsvollstreckungsformulare 
des Jahres 2022 und 2024, die gegenüber der 
ZVFV 2012 und GVFV 2015 flexiblere Anwen-
dungsregeln für die Vollstreckung geschaffen 
haben. Schon aus der Zusammenführung der 
bisher völlig verschiedenen Formularstrukturen 
ergibt sich, dass die neue Zwangsvollstreckungs-
formular-Verordnung viele Neuerungen in der 
formellen Anwendung mit sich bringt. Die Neu-
auflage bietet hierzu detaillierte und umfassende 
Ausfüll- und Formulierungshilfen. 

Eingearbeitet sind darüber hinaus von versierten
Autoren die zahlreichen Gesetzesvorhaben und 
-änderungen, die seit der Vorauflage in Kraft 
getreten sind, u.a.: 

• Änderungen durch das Pfändungsschutz-
kontofortentwicklungsgesetz

• Gesetz zur Modernisierung des Personen-
gesellschaftsrechts

• Änderungen durch das Gerichtsvollzieher-
schutzgesetz  

• Gesetz zur Förderung des Einsatzes von 
Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbar-
keit und den Fachgerichtsbarkeiten

u.v.a.m. mit der Aufarbeitung der jeweils aktu-
ellen Rechtsprechung.

Neu aufgenommen wurde das Kapitel 
„Elektronischer Rechtsverkehr in der Zwangs-
vollstreckung“.

Durch den übersichtlichen Aufbau – nach der Art 
der Forderung in die Art des Vermögens – finden 
Sie schnell die passende Stelle für Ihre Fragen. 

In seiner Alltagstauglichkeit einzigartig ist das
umfangreiche Kapitel „ABC der Forderungspfän-
dung“, das Sie auf zahlreiche Möglichkeiten hin-
weist und bei der taktisch richtigen Umsetzung 
unterstützt. 

Die Neuauflage der Formularsammlung ist noch 
praxistauglicher, denn die diversen bewährten
Muster sind nun auch als Download zur sofor-
tigen Verwendung verfügbar. 

www.anwaltverlag.de

Deutscher AnwaltVerlag
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Vorwort zur 6. Auflage

Die 6. Auflage der „AnwaltFormulare Zwangsvollstreckung“ hat einen neuen Herausge-
ber bekommen. Als ich gefragt wurde, ob ich bereit sei, die Herausgeberschaft mit zu
übernehmen, war es für mich eine große Ehre, das Standardwerk weiter fortführen zu
dürfen. Ich hoffe, ich konnte und kann dem auch zukünftig gerecht werden.

Seit der letzten Auflage hat sich einiges getan. Durch die Zwangsvollstreckungsformular-
Verordnung vom 16.12.2022 wurden die Zwangsvollstreckungsformular-Verordnung des
Jahres 2012 und die Gerichtsvollzieherformular-Verordnung des Jahres 2015 aufgehoben
und komplett neue Formulare eingeführt. Mit der Zweiten Verordnung zur Änderung
der Zwangsvollstreckungsformular-Verordnung wurden im Layout neue Formulare mit
einer überschaubaren Zahl von Änderungen eingeführt. Diese Änderungen bedingten
eine umfangreiche Überarbeitung der Formulare.

Weiter wurden die Änderungen durch das Gesetz zur Modernisierung des Personenge-
sellschaftsrechts vom 10.8.2021 sowie durch das Gesetz zur Förderung des Einsatzes
von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbar-
keiten vom 19.7.2024 eingearbeitet. Ebenfalls wurden die Änderungen durch das Ge-
richtsvollzieherschutzgesetz, welches zum 8.5.2021 in Kraft trat, mit den entsprechenden
Auswirkungen auf den Pfändungsschutz gem. § 811 ZPO sowie die Änderungen durch
das Pfändungsschutzkontofortentwicklungsgesetz vom 22.11.2020 berücksichtigt.
Zum Zeitpunkt der Manuskriptabgabe war das Gesetz zur weiteren Digitalisierung der
Zwangsvollstreckung sowie das Kostenänderungsgesetz 2025 noch nicht in Kraft getre-
ten. Die maßgeblich geplanten Änderungen konnten jedoch berücksichtigt werden.

In mehr als acht Jahren seit der letzten Auflage entwickelte sich auch die Rechtsprechung
weiter. So zeigt das Werk eine Vielzahl aktueller Entscheidungen und bringt es auf den
Stand von Oktober 2024.

Es bleibt bei dem Anspruch des Gläubigers, die Zwangsvollstreckung effektiver zu
gestalten, und bei dem des Schuldners, berechtigten Schuldnerschutz in Anspruch neh-
men zu können. Herausgeber und Autoren wollen Ihnen dabei helfen. Der Schuldner,
der unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten ist, soll in den Genuss des Pfän-
dungsschutzes kommen. Der leistungsfähige, jedoch leistungsunwillige Schuldner soll
dagegen dem Gläubiger für seine Verbindlichkeiten einstehen und nicht die Gelegenheit
erhalten, sich dem Ausgleich der berechtigten, weil titulierten Forderung zu entziehen.
Die „AnwaltFormulare Zwangsvollstreckung“ folgen deshalb weiter dem Konzept, die
einzelnen Vollstreckungsarten systematisch darzustellen, jedoch durch weiter ausgebaute
Hinweise und Tipps immer auch auf weiterführende Möglichkeiten aufmerksam zu
machen. Stoßen Sie auf einem Weg ans Ende, wollen wir Ihnen die Abzweigung zeigen,
die weiter führt. Wie in der Vergangenheit sind wir für praktische Hinweise Ihrerseits
immer wieder dankbar.
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Vorwort zur 1. Auflage

Nicht nur die Seitenzahl ist weiter angewachsen. Auch die Zahl der Muster ist damit
erneut angestiegen. Dabei sei allen Lesern gedankt, die gegenüber Herausgeber und
Autoren entsprechende Wünsche geäußert haben. Herausgeber und Verlag werden auch
in Zukunft versuchen, solche Wünsche zu berücksichtigen. Zugleich wurden die Muster
der aktuellen Rechtsprechung und Gesetzgebung angepasst und im Hinblick hierauf
optimiert. Der neue Download soll hier für eine schnelle Übernahme in die Softwaresys-
teme des Anwenders sorgen.

Das vorliegende Werk dient allein der täglichen Vollstreckungspraxis und lebt von dieser.
Vor dem Hintergrund immer neuer Fragen und Herausforderungen sind Herausgeber
und Autoren weiterhin für Hinweise, Anregungen und Wünsche der Praxis dankbar. In
diesem Sinne hoffen wir, dass auch die 6. Auflage von der Praxis angenommen wird.

Zum Schluss danke ich Herrn Goebel für die Bereitschaft, mir die zukünftige Herausge-
berschaft anzuvertrauen sowie die Unterstützung während der Erstellung der Auflage.
Meiner Ehefrau Jenny und meinen Söhnen Oskar und Caspar und allen anderen mir
sehr nahestehenden Menschen möchte ich danken, für viel Verständnis für den mit der
Herausgabe eines solchen Werks verbundenen Zeitaufwand.

Dr. Jörg Kraemer

Herausgeber

joergpk@web.de

Vorwort zur 1. Auflage

Im Studium und auch im juristischen Vorbereitungsdienst steht das Zwangsvollstre-
ckungsrecht regelmäßig am Rande des Interesses. Erst in der beruflichen Praxis offenbart
sich die wahre Bedeutung des Vollstreckungsrechts. Hier zeigt sich, dass die Freude des
Mandanten über den erfolgreich geführten Prozess und den erstrittenen Vollstreckungs-
titel erlischt, wenn in der Folge sein Anspruch nicht befriedigt wird. So ist bei dem
zunehmend kritischeren Mandanten der Erfolg in der Zwangsvollstreckung auch ein
Gradmesser für den „erfolgreichen Rechtsanwalt“. Die tägliche Praxis im Zwangsvoll-
streckungsrecht zeigt, dass angesichts weitreichender Schuldnerschutzvorschriften hier
Ideenreichtum und Schnelligkeit zählen. Das Gesetz selbst formuliert es in § 804 Abs. 3
ZPO: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Mit dem vorliegenden Band „Zwangsvollstreckung“ wird die bewährte Reihe der An-
waltFormulare im Deutschen Anwaltverlag um einen weiteren Band praxisorientierter
Erläuterungen zum Zwangsvollstreckungsrecht ergänzt – wie gewohnt mit den erforder-
lichen Praxishilfen, insbesondere Musterformularen, Checklisten und Arbeitshilfen. Das
Werk soll von seiner Konzeption her den jungen Rechtsanwälten und denjenigen, die
mit dem Zwangsvollstreckungsrecht (noch) nicht häufig konfrontiert waren, einen kom-
petenten und an den täglichen Bedürfnissen orientierten Zugang zur Rechtsmaterie
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Vorwort zur 1. Auflage

bieten. Zugleich wird aber auch der erfahrene Praktiker noch den einen oder anderen
hilfreichen Hinweis finden. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die durch die ZPO-
Reform, das Siebte Gesetz über die Änderung der Pfändungsfreigrenzen oder auch das
Zustellungsreformgesetz erfolgten Eingriffe in das bisherige Zwangsvollstreckungsrecht.
Die Autoren hoffen, dass der Praktiker insbesondere die Vielzahl taktischer und prakti-
scher Hinweise zu schätzen weiß.

Zwangsvollstreckungsrecht ist in erster Linie Gläubigerrecht, denn es dient der Verwirk-
lichung des titulierten Anspruchs. Gleichwohl ist der berechtigte Schuldnerschutz zu
wahren. Auf diesem Grundverständnis basiert das Werk.

Die einzelnen Kapitel geben zu Beginn eine praxisnahe Literaturübersicht, bevor eine
Feingliederung – neben der Gesamtgliederung und dem Stichwortverzeichnis – die
gezielte Suche nach einzelnen Fragen erleichtert. Das den Kapiteln vorangestellte Litera-
turverzeichnis soll jeweils einen vertiefenden Einstieg in die Materie erleichtern, wenn
im Einzelfall Sonderprobleme zu Tage treten. Es folgt die „auf den Punkt gebrachte“
Darstellung der jeweiligen Vollstreckungsart in ihrem gewöhnlichen Verlauf, mit ihren
rechtlichen Grundlagen und in der Folge mit allen für die unmittelbare Mandatsbearbei-
tung notwendigen Musterformularen, Checklisten und Arbeitshilfen. Dabei waren die
Autoren bemüht, alle Formulare aufeinander abzustimmen, so dass ihr Handeln und ihr
Vortrag auch bei einem mehrstufigen Vorgehen in sich schlüssig ist. Über den gewöhnli-
chen Verlauf der Vollstreckung wird dann der Versuch gemacht, auf haftungsträchtige
Fehler, alternative Vollstreckungsmöglichkeiten und effektive Verknüpfungen von Voll-
streckungshandlungen hinzuweisen. Soweit es die Grundkonzeption des Werkes mit
einem angemessenen Umfang zugelassen hat, wird auch auf spezielle Probleme der
jeweiligen Vollstreckungsart hingewiesen, soweit diese nicht nur im Einzelfall auftreten
können.

Ein solches Werk wäre heute nicht mehr vollständig, wenn sie die Formulare nicht
zugleich auch auf einer CD-ROM finden würden, die dem Buch beigefügt ist. Über die
Vorlagenfunktion der gängigen Textverarbeitungsprogramme können diese so in ihre
tägliche Arbeit unmittelbar Eingang finden und müssen nicht immer wieder mühevoll
abdiktiert und abgeschrieben werden.

Das Gesamtwerk verdeutlicht die jüngsten für die Praxis wesentlichen Reformen – neben
der Zivilprozess- und Schuldrechtsreform insbesondere das Zustellungsreformgesetz
vom 25.6.2001, das Siebte Gesetz zur Änderung der Pfändungsfreigrenzen vom
13.12.2001, das OLG-Vertretungsänderungsgesetz vom 23.7.2002 und das Gesetz zur
Übertragung von Rechtspflegeraufgaben auf den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
vom 16.6.2002. Insgesamt befinden sich die zitierte Rechtsprechung, Literatur und
Gesetzgebung auf dem Stand vom 31.10.2002.

Als Herausgeber habe ich den Autoren dieses Werkes zu danken, die einerseits als
Praktiker in der anwaltlichen und gerichtlichen Praxis, aber auch als vielfach bewährte
Referenten und Autoren von Fachbeiträgen und Büchern ihr Wissen um die rechtlichen
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Vorwort zur 1. Auflage

Fragen, gepaart mit taktischen Überlegungen, in dieses Buch eingebracht haben. Der
gemeinsame Dank gilt Herrn Dr. Miroslav Gwozdz, der als Lektor dem Herausgeber
und den Autoren nicht nur mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat, sondern auch immer
Triebfeder für die fristgerechte Vorlage des Buches war. In den Dank einzuschließen
sind die Familien der Beteiligten, die in den letzten Wochen und Monaten immer wieder
Verständnis aufbringen und zurückstecken mussten.
Das Zwangsvollstreckungsrecht, vor allem aber die Vollstreckungswirklichkeit ist einem
ständigen Wandel als Ergebnis des Wettlaufes zwischen Gläubiger und Schuldner unter-
worfen. Die Ergebnisse dieses Wettlaufes werden nicht immer in der veröffentlichten
Rechtsprechung deutlich, so dass die Autoren für Hinweise, Anregungen und Kritik aus
dem Kreise der Leser und Nutzer jederzeit dankbar sind. Am Ende dieses Projektes soll
stehen, dass die „AnwaltFormulare Zwangsvollstreckung“ ihre Formulare im Zwangs-
vollstreckungsrecht sind.
Rhens im November 2002
Frank-Michael Goebel
Richter am Landgericht
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511; Euba, Ein Tipp für Anwälte: Wer schnell umdenkt, für den wird vieles leichter,
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2018, 042–046; Gottwald, So verschaffen Sie sich Informationen über den Schuldner
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Vermögensverhältnisse des Schuldners zur Vorbereitung der Vollstreckung, KKZ 1994,
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111; Hagemann, Vollstreckungs- und Ermittlungsmöglichkeiten gegen Schuldner mit
unbekanntem Aufenthalt, KKZ 1999, 148; Hagemann, Auskunftserteilung in insolvenz-
rechtlichen Angelegenheiten, KKZ 1999, 249; Hammewrsen/Schade, Auskunftsan-
spruch nach § 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 BDSG, DuD 2014, 399; Hergenröder, Geschäftsmo-
dell einer Branche auf dem Prüfstand, DGVZ, 2024, 74; Heyer, Insolvenzbekanntma-
chungen und Datenschutz, ZVI 2015, 45; Hilpert, Der Austausch von Seriösitätsdaten
durch Auskunfteien, ZD 2015, 259; Hintzen, Informationsbeschaffung, InVo 1996, 5;
Hofmeister, Forderungen realisieren und Kunden behalten, Ein klarer, sachlicher, fairer
Umgang mit säumigen Kunden wird im Forderungsmanagement meistens honoriert,
VW 4/2013, 46; Huken, Zur Auskunftspflicht über bestehende oder zu erwartende
Steuer- bzw. Abgabenerstattungsansprüche vor Einleitung einer Vollstreckungsmaß-
nahme, KKZ 1990, 48; Jennemann, Sachverhaltsermittlung des Finanzamtes im Falle
der Zwangsvollstreckung in das Grundbuch, StW 2010, 163; Jungbauer, Tipps und
Tricks zum untergetauchten Schuldner FoVo 2010, 107 (Teil I), 127 (Teil II) und 148
(Teil III); Jüngst, Mehr Erfolg in der Zwangsvollstreckung durch frühzeitige Einschal-
tung von Detekteien und Auskunfteien, VE 2004, 57; Jüngst, Die Möglichkeiten der
Telefonvollstreckung nutzen, VE 2004, 55; Kleine-Cosack, Unseriöse Angriffe auf seriö-
ses Inkasso; AnwBl 2016, 802–809; Krämer, Die Verarbeitung personenbezogener Daten
durch Wirtschaftsauskunfteien, NJW 2012, 3201; Küchlin, Wie Versicherer mit digitalen
Ökosystemen die User Experience im Forderungsmanagement verbessern, VW 2020,
88; Mock, Sachaufklärung in der Geldvollstreckung soll reformiert werden, VE 2004,
193; Mock, Drittschuldnerermittlung: So finden Sie das richtige Rechtsanwaltsversor-
gungswerk, VE 2005, 35; Plate, Schon bei der Mandatserteilung beginnt die effektive
Vollstreckung, VE 2002, 1; Pump, Wie man den Arbeitgeber des Schuldners ermittelt,
VE 2005, 10; Pump, Die Wiedervorlage als effektive Arbeitstechnik, VE 2004, 150;
Pump, Die Rechtsgrundlage für Auskunftsersuchen an Dritte, KKZ 1998, 205; Rendels,
Insolvenzrechtliche Fallbeispiele zu den Informationsmöglichkeiten für Gläubiger und
Vollstreckungschancen bei Verfahrensbeendigung mangels Masse, WIB 1994, 886;
Riemann, Löschung personenbezogener Daten im Datenbestand vonWirtschaftsauskunf-
teien, RTdV 2014, 144; Scheurer/Appelt, Das Forderungsmanagement unter Einbezie-
hung Dritter als kompatible Sekundärverarbeitung, PinG 2024, 141; Schlüter, Zwar weiß
ich viel, doch möcht’ ich alles wissen, DGVZ 2015, 7; Sturm, Die Ermittlung des
Aufenthaltsortes des Schuldners, § 755 ZPO n.F., JurBüro 2012, 627; Wedel/Kraemer,
Erweiterung der Auskunftsrechte der Gerichtsvollzieher, ZRP 2019, 148; Wertenbruch,
Die Auskunftspflicht des Schuldners bei Forderungs- und Rechtspfändung, DGVZ 2001,
65; Würdinger, Die Sachaufklärung in der Einzelzwangsvollstreckung, JZ 2011, 177.

A. Einleitung

In der Vorbereitung der Zwangsvollstreckung wie im Forderungsmanagement gibt es
regelmäßig zwei Problemkreise für den Rechtsanwalt: Er muss sich Kenntnis über das
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§ 1A. Einleitung

Vermögen des Schuldners verschaffen und den Aufenthaltsort des Schuldners ermitteln.
Nicht selten lassen sich die Maßnahmen kaum voneinander trennen.
Zur Beschaffung dieser Informationen können der Gläubiger als Mandant und sein
Bevollmächtigter bereits eine Vielzahl von Maßnahmen bei der Anbahnung und der
Durchführung des eigentlichen Geschäftes,1 während des Erkenntnisverfahrens zur
Schaffung eines Vollstreckungstitels und in unmittelbarem Anschluss an das Vorliegen
eines Titels veranlassen. Dabei muss nicht jede Ermittlungsmaßnahme hohe Kosten
verursachen. Im Gegenteil sind manche Ermittlungsmaßnahmen geeignet, zeitliche und
finanzielle Ressourcen zu sparen.
Dieses Kapitel soll zeigen, welche Informationen schon während der Geschäftsbezie-
hung, im Zeitraum der Mandatserteilung und außergerichtlichen Tätigkeit, während des
Erkenntnisverfahrens und zeitgleich zur Zwangsvollstreckung erfasst werden können
und sollen. Dabei ist auf verschiedene Fallkonstellationen ein besonderes Augenmerk
zu richten:
Schon während der Vertragsdurchführung kann sich der Schuldner bemühen Informatio-
nen zu verschleiern und Vermögen auf Dritte zu übertragen, wenn er seine wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten kommen sieht. Deshalb muss immer bedacht werden, dass anfecht-
bare Rechtshandlungen nach dem in der Einzelzwangsvollstreckung zur Anwendung
kommenden AnfG2 vorliegen können und der Schuldner die Anfechtungsfristen durch
eine qualifizierte Verzögerungstaktik verstreichen sehen will.
Der Schuldner wird während des zum Titel führenden Verfahrens regelmäßig durch
einen Bevollmächtigten vertreten sein. Ein unmittelbarer Kontakt zum Schuldner besteht
nicht. Bei der Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen stellt sich dann regelmä-
ßig heraus, dass schon der Aufenthalt des Schuldners unbekannt ist. Die Kenntnis seines
Bevollmächtigten hilft dann nur bei wenigen Vollstreckungsarten.
Hat der Schuldner die Zwangsvollstreckung kommen sehen, weil er aufgrund des Verlau-
fes des Erkenntnisverfahrens erkennt, dass er verurteilt werden wird, hat er dazu unter
Umständen Vermögenswerte verschoben, sodass mögliches früheres Vermögen noch
ermittelt werden muss.
In Abschnitt B. (siehe Rdn 25 ff.) wird ein erster Einstieg in Fragen des Informationsma-
nagements bei der Vertragsanbahnung – der Forderungsbegründung – und der nachfol-
genden Vertragsdurchführung gegeben.

Hinweis
Aus diesen Informationen kann sich auch schon sehr frühzeitig ein Bild ergeben,
wonach die Vereitelung der zukünftigen Vollstreckung droht, sodass an die Beantra-
gung eines Arrestes gedacht werden muss.3

1 Dies wird herkömmlicherweise unter dem Begriff des Forderungsmanagements zusammengefasst; hierzu Goebel,
Forderungsmanagement professionell 2007, 1.

2 Insbesondere die drei Anfechtungstatbestände in §§ 4, 3 Abs. 2 und § 3 Abs. 1 AnfG.
3 Siehe auch Goebel/David, AnwF Zivilprozessrecht, § 15 Rn 13 mit entsprechenden Mustern.
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In Abschnitt C. (siehe Rdn 49 ff.) folgt dann eine Darstellung von Möglichkeiten zur
Ermittlung des Aufenthaltes und des Vermögens des Schuldners, außerhalb eines struktu-
rierten Informationsmanagements des Gläubigers durch den Rechtsanwalt oder das In-
kassounternehmen. Dabei wird ein Anspruch auf Vollständigkeit nicht erhoben.
Das Kapitel beschäftigt sich dagegen nicht mit den formellen Informationsbeschaffungs-
instrumenten im eigentlichen Vollstreckungsverfahren, insbesondere des Verfahrens über
die Abnahme der Vermögensauskunft. Diese werden vielmehr in gesonderten Kapiteln
bzw. in Zusammenhang mit der jeweiligen Vollstreckungsart erläutert. So:
■ das Verfahren zur Vorlage eines Vermögensverzeichnisses und Abgabe der eidesstatt-

lichen Versicherung in § 4;
■ das Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nach § 836 Abs. 3 ZPO

in der Forderungsvollstreckung, wenn der Schuldner dem Gläubiger die notwendigen
Auskünfte zur Geltendmachung der gepfändeten Forderung nicht erteilt und die
über die Forderung vorhandenen Urkunden nicht herausgibt. Die hierzu notwendigen
Erläuterungen finden Sie in § 7;

■ das Verfahren zur Erklärung über den Nichtbesitz einer Sache und die Unkenntnis
von deren Aufenthaltsort und der Abgabe der diesbezüglichen eidesstattlichen Versi-
cherung bei der Vollstreckung der Herausgabe einer beweglichen Sache in § 12;

■ das Verfahren zur Auswertung eines Pfändungsprotokolls des Gerichtsvollziehers,
soweit dieser über die Pfändung hinaus auch zusätzliche Informationen erlangt hat,
in § 6;

■ das Verfahren zur Sammlung von Erkenntnissen über andere Geldforderungen des
Schuldners und dessen Aufenthalt durch den Gerichtsvollzieher nach § 806a ZPO in
§ 6;

■ das Verfahren zur sachgerechten Auswertung der Drittschuldnererklärung nach § 840
ZPO in § 7 und § 8.

Außer Betracht bleiben gänzlich die materiellen Auskunftsansprüche, insbesondere im
Unterhaltsrecht. Diese sind rein materiell-rechtlicher, insbesondere familienrechtlicher
Natur, sodass es den Rahmen der nachfolgenden Darstellung sprengen würde, auf diese
einzugehen. Im konkreten Fall muss der Gläubiger diese allerdings in Betracht ziehen.
Wenn dieses Kapitel vor dem Beginn der Zwangsvollstreckung in einem Einzelfall
gelesen wird, ist es für einige Maßnahmen eigentlich schon zu spät. Die Zwangsvollstre-
ckung beginnt nämlich spätestens im Erkenntnisverfahren.4 Für künftige Fälle kann dies
aber dann nutzbar gemacht werden.
Regelmäßig liegen mit dem Abschluss des Erkenntnisverfahrens und vor dem möglichen
Beginn der Zwangsvollstreckung keine, jedenfalls keine hinreichend aktuellen Informati-
onen über den Schuldner und seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse vor, weil

4 Aus diesem Grunde finden Sie in Goebel/Walter, AnwF Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2019, auch immer wieder entspre-
chende Querverweise.
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§ 1A. Einleitung

zunächst kein Augenmerk auf die später eventuell erforderliche Zwangsvollstreckung
gelegt wird.

Hinweis

Dies ist ein häufiger Fehler. So muss sich der Gläubiger wie auch sein Bevollmächtig-
ter vor Augen führen, dass eine Zwangsvollstreckung von vorneherein nicht Erfolg
versprechend erscheint, wenn der Beklagte und spätere Schuldner Prozesskostenhilfe
beantragt. Die Prozesskostenhilfe stellt eine besondere Form der Sozialhilfe dar und
setzt dementsprechend eine belegte Bedürftigkeit voraus. Erfüllt der Schuldner diese
Voraussetzungen, so werden ihm in der späteren Zwangsvollstreckung meist die
Pfändungsschutzvorschriften der §§ 811 und 850 ff. ZPO sowie des Sozialgesetzbu-
ches zugutekommen. Der Gläubiger wird also nur dann erfolgreich sein, wenn er
weiteres Vermögen ermitteln kann, der Schuldner später weiteres Vermögen erwirbt
oder aber die Forderung auch aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung
begründet werden kann, sodass eine privilegierte Vollstreckung nach § 850f Abs. 2
ZPO möglich wird. Nicht zu vernachlässigen sind auch Mithaftungsnormen, wie
etwa § 1357 BGB für den Ehegatten.

Ist der Titel erwirkt und liegen keine Informationen über Aufenthalt und Vermögen des
Schuldners vor und müssen solche Informationen erst bei dem Mandanten als Gläubiger
und möglichen weiteren Informationsquellen beschafft werden, nimmt dies Zeit in An-
spruch, was im Verhältnis zu weiteren Gläubigern nach § 804 Abs. 3 ZPO zu Rangverlus-
ten führen kann.

Hinweis

Die regelmäßige Vorgehensweise, dann zunächst einen Vollstreckungsauftrag bei
dem Gerichtsvollzieher zu stellen, liegt nicht im Interesse des Gläubigers. In der
Praxis bleibt die Vollstreckung durch den Gerichtsvollzieher meist erfolglos. Dass
das Vermögensverzeichnis in den allermeisten Fällen keine Zugriffsoptionen eröffnet,
muss keinem Praktiker erklärt werden. Zugleich warnt dieses Vorgehen den Schuld-
ner, der so in der Lage ist, Vermögen dem Zugriff des Gläubigers – etwa durch
Forderungsabtretungen oder sonstige Übertragungen – zu entziehen. Zwar hat der
Gläubiger Möglichkeiten hiergegen vorzugehen – etwa nach dem Anfechtungsge-
setz – was aber voraussetzt, dass er Kenntnis von solchen Vermögensverschiebungen
hat. Da die Forderungsvollstreckung in der Praxis den größeren Erfolg verspricht, ist
es deshalb sinnvoll zunächst zu prüfen, ob Forderungen des Schuldners, insbesondere
auf Arbeitslohn und aus Bankverbindungen, bestehen, um hierauf überraschend zuzu-
greifen. Dabei sind Informationsbeschaffungen außerhalb des Vermögensauskunfts-
verfahrens sowie etwa Verdachtspfändungen der formellen Betreibung des Verfahrens
auf Abnahme der Vermögensauskunft vorzuziehen.

Um die beschriebene Situation des informationslosen Beginns der Zwangsvollstreckung
zu vermeiden, ist es also erforderlich, schon bei der Erteilung des Mandates und während
des zum Titel führenden Verfahrens entsprechende Informationen zu sammeln.
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§ 1 Grundfragen der Zwangsvollstreckung und des Forderungsmanagements

Hinweis
Dabei darf nicht übersehen werden, dass der Schuldner möglicherweise auch nur
deshalb ein Rechtsmittel einlegt, um die zwangsweise Forderungsbeitreibung zu
vermeiden. Diese Absicht wird durchkreuzt, wenn auf einer hinreichenden Informati-
onsgrundlage die Sicherungsvollstreckung nach § 720a ZPO betrieben werden kann.

Der Zwang zur frühzeitigen Informationsbeschaffung gilt umso mehr, als der Schuldner
in der Krise versucht, die weitere Informationsbeschaffung durch den Gläubiger zu
verhindern und viel sensibler mit eigenen Daten umgeht. Gleichzeitig sind allerdings
bestimmte Informationsquellen erst zugänglich, wenn der Gläubiger ein berechtigtes
Interesse dartun kann. Der Vollstreckungstitel belegt regelmäßig ein solches Interesse.
Diese Quellen müssen dann unmittelbar nach dem Vorliegen eines Vollstreckungstitels
genutzt werden.

Hinweis

Soweit es zur Informationsbeschaffung förmlicher Anträge bedarf, finden Sie die
entsprechenden Mustervorlagen für den Einsatz in der täglichen Praxis unter
Rdn 318 ff.

Welche Mittel der Gläubiger mit seinem Bevollmächtigten einsetzt, um Informationen
über den Schuldner zu ermitteln, muss er im Einzelfall beurteilen und entscheiden.
Dabei wird er sich auch fragen müssen, ob er es mit einem Schuldner zu tun hat, der
mehr oder minder unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten ist, d.h. grundsätzlich
zahlungswillig, aber nicht zahlungsfähig ist, oder ob er einem Schuldner gegenübertritt,
der zahlungsunwillig ist und der es allein darauf angelegt hat, die Befriedigung des
Gläubigers zu vermeiden.

Hinweis

Hat er mit einem zahlungswilligen aber letztlich zahlungsunfähigen Schuldner zu
tun, ist auch diese Information hilfreich. Der Gläubiger erspart in diesem Fall nämlich
weitere Kosten, die er zwar rechtlich über § 788 ZPO ersetzt verlangen kann, rein
tatsächlich aber nicht realisiert bekommt. Auch ergeben sich dann ggf. Möglichkeiten,
die Uneinbringlichkeit der Forderung zu begründen und so bereits vorab entrichtete
Umsatzsteuer zurückzuerlangen. Ein Moratorium kann kosten sparen, die Kommuni-
kation mit dem Schuldner zugleich klären, ob er schon alle Möglichkeiten ausge-
schöpft hat, sein Einkommen zu optimieren. Zu denken ist an die Beantragung von
Wohngeld oder auch die Geltendmachung von Steuererstattungsansprüchen nach
einer Phase der Arbeitslosigkeit. Viele Schuldner tun sich gerade mit der Antragstel-
lung in behördlichen Verfahren schwer.

Tipp

Zu prüfen ist allerdings auch in diesen Fällen, ob der Schuldner die titulierte Ver-
pflichtung zu einem Zeitpunkt eingegangen ist, in dem er bereits zahlungsunfähig
war. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn er zeitlich – bis zu sechs Monate –
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§ 1A. Einleitung

vor dem Vertragsabschluss oder in einem Zeitraum von bis zu drei Monaten danach
bereits die Vermögensauskunft abgegeben hatte. In diesem Fall liegt die – widerlegli-
che – Vermutung für einen Eingehungsbetrug nach § 263 StGB vor, der nach § 823
Abs. 2 BGB i.V.m. § 263 StGB dazu führt, dass die titulierte Forderung (auch) aus
vorsätzlich unerlaubter Handlung stammt, sodass diese nach § 850f Abs. 2 ZPO
privilegiert vollstreckt werden kann. Bei der Pfändung von Arbeitslohn ist dem
Schuldner dann nicht der Pfändungsfreibetrag nach § 850c ZPO zu belassen, sondern
lediglich der notwendige Unterhalt, der dem individuellen Sozialhilfeniveau ent-
spricht. In der Insolvenz ergibt sich eine weitere Privilegierung aus § 302 InsO.

Der Bevollmächtigte seinerseits wird zu beurteilen haben, welche Informationen er
jeweils selbst beschafft. Hierzu werden insbesondere die Registerauskünfte gehören.
Über andere Möglichkeiten wird er seinen Mandanten nur informieren müssen und
diesem anheim stellen, ob er die mit der Informationsbeschaffung verbundenen Mühen
und – zumindest in der Vorlage mit der ungewissen Aussicht der Erstattung – Kosten
auf sich nimmt.

Hinweis
Am Ende wird der Mandant mit seinem Bevollmächtigten nur zufrieden sein, wenn er
seine Forderung nicht nur tituliert erhält, sondern auch eine tatsächliche Realisierung
stattfindet. Gerade für den Rechtsanwalt hat das Forderungsmanagement daher auch
betriebswirtschaftliche Bedeutung. Dies kann unterschiedliche Konsequenzen haben:
■ Er baut selbst ein effektives System zur Forderungsbeitreibung mit qualifizierten

und entsprechend fortgebildeten Fachkräften auf, welches neben schriftlichen
Mahnläufen und Vollstreckungsaufträgen auch ein qualifiziertes Telefoninkasso
und jedenfalls die Möglichkeit des Rückgriffes auf einen Außendienst5 vorsehen
sollte.

■ Er kooperiert mit auf den Forderungseinzug spezialisierten Anwaltskanzleien
oder – seriösen – Inkassounternehmen,6 die die vorstehenden Anforderungen er-
füllen.

■ Er sollte seinem Mandanten am Ende erfolgloser Beitreibungsversuche zumindest
die Möglichkeit eröffnen, die Forderung noch zu verkaufen oder ohne eigenes
Prozesskostenrisiko bei Erfolgsbeteiligung des Kooperationspartners weiter reali-
sieren zu können.

War das erste Kapitel in den Vorauflagen weitgehend den Fragen der Informationsbe-
schaffung gewidmet, soll es mit dieser und zukünftigen Auflagen auf Wunsch vieler
Leser zu einem Kapitel entwickelt werden, welches übergreifende taktische, tatsächliche
und rechtliche Fragen der Zwangsvollstreckung und des Forderungsmanagements abhan-
delt.

5 Beachten Sie etwa die Möglichkeit, sich an einem entsprechenden Netzwerk zu beteiligen, ohne über einen eigenen
Außendienst zu verfügen: www.iadb-online.de.

6 Insoweit finden Sie beim Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen e.V. – BDIU e.V. einen guten ersten An-
sprechpartner: www.bdiu.de.
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§ 1 Grundfragen der Zwangsvollstreckung und des Forderungsmanagements

Es bleibt dabei, dass in diesem Kapitel Fragen des Informationsmanagements außer-
halb der staatlichen Ermittlungssysteme in der Zwangsvollstreckung in den Fokus der
Betrachtung gestellt werden (siehe Rdn 25 ff.).
Nachdem sich in der Praxis zeigt, dass bestimmte Arbeitstechniken die Schuldner in
besonderer Weise beeindrucken und vor diesem Hintergrund das Forderungsinkasso
erfolgreicher gestaltet werden kann, sollen solche Fragen in Abschnitt D. (siehe
Rdn 279 ff.) angeschnitten werden.
Auch eine titulierte Forderung unterliegt der Verjährung. Gilt für den Hauptanspruch
noch eine Verjährungsfrist von 30 Jahren, sieht dies für titulierte regelmäßig wiederkeh-
rende Leistungen, wie etwa Zinsen und auch laufender Unterhalt oder künftige Mieten
anders aus. Welche Regeln tatsächlich gelten und was der Gläubiger tun muss, um
auch in der Langzeitüberwachung keinen Cent durch den Eintritt der Verjährung zu
verschenken, wird in Abschnitt E. (siehe Rdn 295 ff.) erläutert.
Eine der häufigsten Handlungsmethoden, um die mangelnde Leistungsfähigkeit des
Schuldners mit den Befriedigungsinteressen des Gläubigers in Einklang zu bringen, ist
der Abschluss einer Ratenzahlungsvereinbarung. Hier ist allerdings eine Reihe von
Einzelfragen zu berücksichtigen. Eine subjektive Auswahl von Fragen, die bei dem
Abschluss einer solchen Vereinbarung berücksichtigt werden sollten, wurde in den Vor-
auflagen noch in diesem Kapitel behandelt. Wegen des engen Zusammenhangs mit der
gütlichen Erledigung durch den Gerichtsvollzieher wurden Sie nun in Kapitel § 3 dieses
Buches integriert.

B. Informationsmanagement bei Vertragsabschluss

I. Einleitung

Jedes Geschäft ist zwangsläufig mit Chancen und Risiken verbunden. Beiden Belangen
wird ein Unternehmen ebenso wie ein Rechtsanwalt bezüglich seiner eigenen Forderun-
gen nur dann gerecht, wenn er – neben möglichen Bonitätskontrollen – ein gezieltes
Informationsmanagement betreibt. Nachfolgend sollen einige wenige Maßnahmen vor-
gestellt werden, die bei einem aktiven Informationsmanagement bei der Vertragsanbah-
nung und Vertragsbetreuung eingesteuert werden können, um ein effektives und kosten-
günstiges Forderungsmanagement betreiben zu können.7

Hat der Unternehmer viele Informationen über seinen Kunden, kann er ihn in Leistung
und Marketing einschließlich der Werbung auch optimal bedienen. Für das Forderungs-
management wichtiger ist, dass viele Informationen über den Geschäftspartner das Ri-
siko, dass dieser seinen Verpflichtungen nachkommt, möglichst genau einschätzen las-

7 Es würde den Rahmen eines solchen Werks zur Forderungsvollstreckung sprengen, eine vollständige Übersicht zum
Informationsmanagement bei der Vertragsanbahnung und Vertragsbetreuung geben zu wollen. Dies muss der Spezialli-
teratur vorbehalten bleiben. Regelmäßig beschäftigt sich etwa der Informationsdienst Forderungsmanagement professi-
onell mit diesen Fragen.
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§ 1B. Informationsmanagement bei Vertragsabschluss

sen. Wer das Risiko genau kennt, kann dann frühzeitig Sicherungsmaßnahmen8 einbauen.
Informationsmanagement bedeutet darüber hinaus, dass die Informationen auch dem
jeweils zuständigen Sachbearbeiter zur richtigen Zeit und in der richtigen Aufbereitung
zur Verfügung stehen. Der Umfang der Recherche verzögert den Vertragsabschluss und
muss deshalb in zeitlicher Hinsicht in die Vertragsanbahnung passen. Da kann es sinnvoll
erscheinen lassen, sich auf Scores der Auskunfteien zu verlassen, ohne dass deren
Schwächen übersehen werden dürfen. Während ein Score nicht nur den Einzelfall be-
trachtet, sondern auch empirische Erkenntnisse berücksichtigt, kann es bei wirtschaftlich
bedeutenden Geschäften wichtig sein, sehr genau den konkreten Einzelfall in den Blick
zu nehmen.

Hinweis
Hieraus ergibt sich als Konsequenz, dass der Unternehmer als Gläubiger zunächst
genau definieren muss, welche Informationen er erfassen möchte, um dann in einem
zweiten Schritt die EDV als Erfassungsmedium hierauf zuzuschneiden. In einem
dritten Schritt muss er dann sicherstellen, dass eine möglichst gleichförmige Daten-
eingabe erfolgt. So wird die Sachbearbeitung effizient, effektiv und wirtschaftlich
im Input (weniger Kosten) wie im Output (höhere Realisierungsquote bei offenen
Forderungen) attraktiv.

Rechtsanwälte können diese Vorteile zunächst für ihre eigenen offenen Forderungen
nutzen. Im Rahmen der Beratung von Geschäftskunden kann aber auch deren Informati-
onsmanagement verbessert werden, sodass das außergerichtliche Inkasso, die Titulie-
rung, das nachgerichtliche Inkasso und die Zwangsvollstreckung optimiert werden kön-
nen.
Mit der Hilfe von Bonitäts- bzw. Liquiditätsprüfern oder auch Scores über den Vertrags-
partner bieten gewerbliche Auskunfteien9 auch Steuerungsdaten für das eigene Forde-
rungsmanagement an. Dies kann für den gewerblichen Mandanten jeder Größenordnung
von Interesse sein, wenn er Forderungsausfälle möglichst minimieren will. Im Rahmen
der Beratungspraxis sollte dieser Aspekt durchaus angesprochen werden.

II. Unterschiedliche Informationsquellen nutzen

Für ein aktives Informationsmanagement stehen verschiedene Informationsquellen zur
Verfügung:
Zunächst muss das Unternehmen die eigenen Informationsquellen nutzen, was den
Vorteil hat, dass diese Informationen nicht gesondert vergütet werden müssen, wie es
bei Nutzung eines externen Dienstleisters, insbesondere Wirtschaftsauskunftsdiensten
der Fall ist.

8 Beispielhaft: Bürgschaften, Sicherungsabtretungen oder -übereignungen, Vorleistungsvereinbarungen, Eigentumsvor-
behalt.

9 Nur beispielhaft und ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit seien die Schufa, die Creditreform-Unternehmen, Bür-
gel-Wirtschaftsdienste oder Arvarto-Infoscore genannt.
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§ 1 Grundfragen der Zwangsvollstreckung und des Forderungsmanagements

Hinweis
Gerade hier lassen sich in der Praxis ganz erhebliche Defizite feststellen, weil viele
Unternehmen in der Vertragsanbahnung nicht den Fall bedenken, dass das Geschäft
notleidend werden könnte und es deshalb unterlassen, die Vertragsstruktur darauf
abzustellen und entsprechende Informationen zu sammeln.

Beispiel
Das Energieversorgungsunternehmen E wird von dem zukünftigen Kunden K kontak-
tiert, der mit Strom und Gas beliefert werden möchte. Da K anruft, wird auch nur er
als Kunde erfasst, der Ehegatte bleibt unberücksichtigt. Nach Geburtstag und Ge-
burtsort wird nicht immer gefragt. Ihm wird der Vertrag vorgelegt und ihm werden
die Abrechnungen erteilt. Später zahlt K seine Rechnungen nicht mehr, sodass die
Forderung gegen ihn tituliert und vollstreckt wird. Dabei stellt sich nach aufwändigen
Recherchen heraus, dass er sein gesamtes Vermögen auf seine Ehefrau übertragen
hat oder ihr von Anfang an gehörte. Mit hohem Risiko können allenfalls einzelne
Vermögensübertragungen nach dem Anfechtungsgesetz angefochten werden.
Hier hätte E schon bei der Vertragsanbahnung und im weiteren Verlauf die Grundla-
gen für ein erfolgreiches Forderungsmanagement legen können, wenn danach gefragt
worden wäre, ob K verheiratet ist und der Ehegatte mit in der versorgten Wohnung
lebt. In diesem Fall hätte E von Anfang an in den Vertrag eingebunden werden könne.
Da es sich um ein Geschäft zur Deckung des täglichen Lebensbedarfes gehandelt
hat, haftet allerdings die Ehefrau auch nach § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB,10 was im
Rahmen der Forderungsbeitreibung, insbesondere der Titulierung im Mahnverfahren
hätte berücksichtigt werden müssen. Auf die Vermögensverschiebungen wäre es dann
nicht angekommen. Hätte E nach Geburtstag und Geburtsort gefragt, wäre über § 62
Personenstandsgesetz (PStG) neben der Möglichkeit der erweiterten Melderegister-
auskunft nach § 45 BMG,11 zu ermitteln gewesen, ob K bei Vertragsabschluss verhei-
ratet war.

Es sollten also auch auf den ersten Blick völlig unwichtige Daten, wie das Geburtsdatum
und Geburtsort des Schuldners erfasst werden. Dies gilt auch dann, wenn der Schuldner
ganz offensichtlich nicht mehr minderjährig ist, sodass hier keine Abgrenzungsprobleme
entstehen.

Beispiel
Wenn Sie das Geburtsdatum und den Geburtsort des Schuldners kennen, können Sie
sich das Personenstandsregister über § 62 PStG erschließen. Hier können Sie Ver-
wandte des Schuldners ermitteln, bei denen eine Vermögensverschiebung zu Lasten
des Schuldners in Betracht kommt, die der Schuldner selbst als Form des Vermögens-
erwerbes beerben kann12 oder die als gesetzliche Erben des Schuldners bei der

10 BGH NJW-RR 2013, 897 ff.; LG Koblenz WuM 1990, 445.
11 Seit dem 1.11.2015.
12 Die Eltern sterben, sodass dem Schuldner Erbansprüche, zumindest aber Pflichtteilsansprüche zustehen.
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§ 1B. Informationsmanagement bei Vertragsabschluss

Erbscheinsbeantragung (§ 792 ZPO) zu benennen sind. Auch können Sie über das
Geburtsdatum erkennen, wann der Schuldner einen „runden Geburtstag“ feiert. Über
eine Nachfrage bei Nachbarn13 oder Verwandte lässt sich so klären, wo die Geburts-
tagsfeier stattfindet. Eine Taschenpfändung am runden Geburtstag kann eine beson-
dere Überraschung sein!14

Letztlich können mit einer Reihe von Verträgen auch Daten erfasst werden, die später
einen unmittelbaren Vollstreckungszugriff erlauben. So ist es gar nicht ungewöhnlich,
dass in Kreditverträgen der Schuldner seinen Arbeitslohn zur Sicherheit abtritt und den
Arbeitsgeber dabei benennt oder sein Konto zum Forderungseinzug aufgeführt wird,
statt das des Gläubigers zur Überweisung anzugeben. Letztlich wird der Gläubiger hier
aber intensiver Beratung durch den professionellen Rechts- und Inkassodienstleister
bedürfen.

Beispiel

So ist der Vermieter durchaus berechtigt im Mietvertrag nicht nur die Kontonummer
seines Mietkontos anzugeben, sondern kann seinerseits vor dem Hintergrund der
Nebenkostenerstattungen oder der Rückführung einer Kaution die Kontodaten des
Schuldners erfassen. Wird der Schuldner säumig, kann in der Vollstreckung die
Information als Grundlage einer Kontopfändung oder auch der Vorpfändung dienen.
Dies auch dann, wenn der Schuldner inzwischen verzogen ist, da dies nicht zwangs-
läufig zur Aufgabe der Bankverbindung zwingt, er regelmäßig aber auch an einem
entfernteren Ort das gleiche Kreditinstitut wählt.

In zweiter Linie sollten öffentlich zugängliche Informationen genutzt werden. Hier
sind neben dem Handels-, Gewerbe-, Vereins-, Genossenschafts-, Partnerschafts- oder
Güterrechtsregistern auch Internetrecherchen dienlich. Für die Einsichtnahme in diese
Register ist es nicht immer erforderlich, dass schon ein Vollstreckungstitel vorliegt.

Hinweis

Über die Internetseite www.unternehmensregister.de können Sie sich die Handelsre-
gister der verschiedenen Bundesländer unmittelbar erschließen. Durch die Nutzung
des Internets können – nach einer einmaligen Anmeldung – Informationen auch sehr
zeitnah beschafft werden. Weitere Register, die auf diese Weise zugänglich sind, sind
z.B.
■ www.gewerbe-online.rlp.de
■ www.insolvenzbekanntmachungen.de
■ www.zwangsversteigerung.de
■ www.zvg.nrw.de

13 Zu ermitteln über www.klicktel.de, siehe Rdn 229.
14 Siehe hierzu den Vollstreckungstipp in Vollstreckung effektiv 2007, 198.
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§ 1 Grundfragen der Zwangsvollstreckung und des Forderungsmanagements

Letztlich können aber auch kommerzielle Wirtschaftsauskunftsdienste in Anspruch ge-
nommen werden, die aufgrund ihrer Spezialisierung Informationen schnell, zielsicher
und aktuell zur Verfügung stellen.

Wie gut Sie ihren Kunden bei der Vertragsanbahnung, der Vertragsbetreuung und im
Forderungsmanagement kennen müssen, hängt natürlich von verschiedenen Faktoren
ab. Beispielhaft soll auf folgende Aspekte hingewiesen werden:
■ Welche wirtschaftliche Bedeutung hat das Geschäft? Je höher die wirtschaftliche

Bedeutung, umso mehr Informationen muss ich beschaffen.
■ Handelt es sich um einen Altkunden, mit dem bereits problemlos Vertragsbeziehun-

gen bestanden haben, oder handelt es sich um einen neuen Kunden, mit dem die
Belastbarkeit der Geschäftsbeziehung erst zu erproben ist?

■ Soweit es sich um eine juristische Person handelt, ist je nach der Bedeutung des
Geschäftes auch das Sicherungspotential des Vertragspartners entscheidend. Eine
Limited oder eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bietet nur geringe
Sicherheiten. Bei einer GmbH mag dies von der Höhe des Stammkapitals und dem
Zeitraum ihrer Existenz beeinflusst werden.

■ Soll nur ein Einzelgeschäft geschlossen werden oder handelt es sich um ein Dauer-
schuldverhältnis?

■ Muss das Unternehmen in Vorleistung treten oder leistet der Kunde vor?
■ Wie einfach ist die Information zu beschaffen und welche Kosten entstehen?
■ Welche rechtlichen Schranken bestehen für die Informationsverarbeitung (Daten-

schutz!)?

Sollen Auskünfte über einen zukünftigen oder aktuellen Vertragspartner eingeholt und
gespeichert werden, so muss der Unternehmer insbesondere die Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes beachten. Hierzu muss auf die Spezialliteratur verwiesen
werden. In jedem Fall ist dafür erforderlich, dass der Unternehmer ein berechtigtes
Interesse an den Daten hat. Dies wird bei Geschäftsanbahnungen, Forderungseinzügen
und Dauerschuldverhältnissen angenommen, soweit die Daten nicht Werbezwecken,
sondern der Vertragsbetreuung dienen. Dies gilt allerdings nicht für Informationen, die
öffentlich zugänglich sind. Hier bestehen geringere Beschränkungen.

Die nachfolgende Checkliste soll einen ersten Anhaltspunkt für die Erfassung von rele-
vanten Informationen für ein professionelles und effektives Forderungsmanagement
bieten. Die Checkliste führt einzelne Kriterien auf, die zwangsläufig noch nicht auf die
spezifischen Bedürfnisse des konkreten Gläubigers zugeschnitten sein können. Sie muss
im Einzelfall an die Bedürfnisse des Unternehmens des Gläubigers ebenso wie an die
jeweiligen Bedingungen der Branche des Mandanten angepasst werden. Insoweit ist
auch denkbar, dass es verschiedene Pools für Geschäftskunden und für Privatkunden
gibt.
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Hinweis

Dabei ist nicht zwingend, dass alle Informationen in einem Zeitpunkt erfasst werden.
Dies hängt von der Risikobeurteilung ab, wobei Informationen zu einzelnen Kriterien
ggf. die Notwendigkeit begründen können „tiefer zu gehen“.

Checkliste 1 – Geschäftskunde natürliche Person

Informationskriterium Bemerkungen

Name und Vorname des Kunden Achten Sie hier unbedingt auf die Schreib-
= des Schuldners (ggf. Künstler- weise.
name)

Titel

Familienstand Lebt der Schuldner getrennt oder in Schei-
dung, muss an Zugewinnausgleichsansprüche
sowie Steuererstattungsansprüche gedacht
werden.

Geburtsort und Geburtsdatum Geburtsort und -datum ermöglichen zum
einen die Ermittlung der Personenstandsdaten
bei dem zuständigen Standesamt (§ 62 Perso-
nenstandsgesetz), zum anderen aber auch
Erbenermittlungen. Es gibt auch Hinweise auf
den Ort einen möglichen Familienvermögens
(Grundbesitz) bei Erbfällen.

Name und Vorname des Ehepartners Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn es
sich um ein Geschäft des täglichen Lebensbe-
darfes im Sinne des § 1357 Abs. 1 BGB han-
delt. Ungeachtet dessen muss gerade bei
Versorgungsverträgen an eine unmittelbare
Einbindung gedacht werden.

Geburtsort und Geburtsdatum des
Ehepartners

Erwerbstätigkeit und Einkommen Pfändung Taschengeldanspruch
des Ehepartners Nichtberücksichtigung bei der Lohnabtretung

und -pfändung und § 850c Abs. 6 ZPO

Unterhaltsberechtigte Kinder und Antrag nach § 850c Abs. 6 ZPO
deren Einkommen

Kraemer/Goebel 15

43

44



§ 1 Grundfragen der Zwangsvollstreckung und des Forderungsmanagements

Informationskriterium Bemerkungen

Genaue Firmierung des Geschäfts- Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn der
partners Kunde als natürliche Person unter einer Firma

auftritt.

Genaue Anschrift Hier sind Straße, Hausnummer, Postleitzahl
und Ort zu erfassen. Lassen Sie sich keines-
falls nur auf ein Postfach verweisen. Dies gibt
Schwierigkeiten bei zukünftigen Zustellun-
gen. Andererseits kann dem Postfach im
Rahmen der Ersatzzustellung Bedeutung
zukommen.

Telefonnummer Eröffnet der Schuldner diese Kommunikations-
quelle, kann auch in der weiteren Forderungs-
beitreibung schneller und persönlicher
Kontakt aufgenommen werden.

Faxnummer

E-Mailadresse

Internetadresse Über die Seite www.archive.org können
frühere Fassungen der Internetseite „sichtbar“
gemacht werden, auf denen sich ggf. weiterge-
hende Informationen befinden, die der Schuld-
ner in der aktuellen Fassung gelöscht hat,
etwa Bankverbindungen, Telefonnummern
oder E-Mailadressen.

Bankverbindung Hier kann angegeben werden, dass Sie ein
Verrechnungskonto benötigen. Diese Angaben
sind für die spätere Forderungspfändung
wichtig.

Erlernter Beruf In einem möglichen Verbraucherinsolvenz-
verfahren kann auf dieser Grundlage die
Erwerbsobliegenheit nach § 295 Abs. 1 Nr. 1
InsO hinterfragt werden.

Ausgeübter Beruf In einem möglichen Verbraucherinsolvenz-
verfahren kann auf dieser Grundlage die
Erwerbsobliegenheit nach § 295 Abs. 1 Nr. 1
InsO hinterfragt werden.
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§ 1B. Informationsmanagement bei Vertragsabschluss

Informationskriterium Bemerkungen

Arbeitgeber Bei natürlichen Personen als Kunden. Frage:
„Können wir Sie tagsüber bei Ihrem Arbeitge-
ber erreichen, wenn es einmal ein Problem
gibt?“

Vermögensauskunft schon einmal Insoweit besteht ein besonderes Risiko, dass
abgegeben eine aktuelle Überprüfung der Leistungsfähig-

keit und ggf. auch Sicherheiten verlangt.
Nachträgliche Erkenntnisse können einen
Anspruch aus vorsätzlich unerlaubter Hand-
lung begründen, § 823 Abs. 2 BGB i.V.m.
§ 263 StGB.

Grundbesitzer Wenn ja, erfassen Sie möglichst die posta-
lische Adresse des Grundstücks, zumindest
den Amtsgerichtsbezirk (§§ 12, 12a GBO),
am besten natürlich sogar die Grundbuch-
daten.

Bekannte bewegliche Sachen des Aus dem bloßen Geschäftskontakt ergeben
Schuldners, die der Pfändung unter- sich meist solche Informationen, die dann für
liegen können mit möglichst zielgerichtete Weisungen an den Gerichtsvoll-
genauer Bezeichnung zieher zum zugriffsfähigen Vermögen einge-
■ setzt werden können, §§ 31 Abs. 2, 58 Abs. 2Pkw
■ GVGA. Vorgerichtlich kommen korrespondie-Sonstige Fahrzeuge
■ rende Sicherungsübereignungen in Betracht.Schmuck
■ Elektrogeräte
■ Kunstgegenstände
■ Wohnungseinrichtung
■ Sonstige

Bekannte Forderungen des Schuld- Sind solche Informationen vorhanden, dienen
ners gegen Dritte Sie als primäre Grundlage für die Forderungs-
■ pfändung. Vorgerichtlich und auch in Zusam-Bankverbindung
■ menhang mit dem Vertragsabschluss kommenSozialleistungsträger
■ auch entsprechende (Sicherungs-)AbtretungenRentenversicherer
■ in Betracht.Mieter/Pächter
■ Vermieter
■ Lebensversicherung
■ Bausparverträge
■ Ansprüche aus Erbfällen
■ Gesellschaftsbeteiligungen
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Informationskriterium Bemerkungen

■ Elterngeld
■ Nutzung Konten Dritter

Bekannte Vermögensverschiebun- Anfechtung nach §§ 3 ff. AnfG
gen

Eigene Zahlungserfahrungen Bilden Sie hier Risikogruppen:
■ hartes Merkmal: Eintrag im Schuldner-

verzeichnis
■ hartes Merkmal: Insolvenz
■ hartes Merkmal: Es liegen bereits titulierte

Forderungen vor.
■ keine negativen Erfahrungen
■ zahlt immer verzögert
■ zieht unberechtigt Skonto ab
■ unregelmäßige Zahlungen
■ immer wieder Rückstände
■ laufende Rückstände
■ häufige Zahlungsproteste
■ Ratenzahlungsvereinbarungen in der

Vergangenheit
■ eigene Inkassoaufträge oder solche Dritter
■ etc.

Checkliste 2 – Geschäftskunde juristische Person

Rechtsform des Kunden GmbH, Ldt., KG, GmbH & Co KG, AG

Name des Geschäftsführers Es kommt auch eine persönliche Haftung bei
Pflichtverletzungen, etwa auch der verspäte-
ten Insolvenzantragsstellung in Betracht.
Beim geschäftsführenden Gesellschafter ist
auch an anfechtbare Vermögensverschiebun-
gen zu denken.

Name weiterer Geschäftsführer

Gesellschafter

Vorstand

Aufsichtsrat
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§ 1B. Informationsmanagement bei Vertragsabschluss

Stammkapital Ist das Stammkapital wirklich eingezahlt bzw.
kann dies auch wirklich nachgewiesen
werden?

Satzungsmäßiger Gegenstand des
Unternehmens

Handelsregistergericht und Handels-
registernummer (HRA)

Genaue Anschrift Hier sind Straße, Hausnummer, Postleitzahl
und Ort zu erfassen. Lassen Sie sich keines-
falls nur auf ein Postfach verweisen. Dies gibt
Schwierigkeiten bei zukünftigen Zustellun-
gen. Ungeachtet dessen ist auch das Postfach
bei Ersatzzustellungen wichtig. Der Abgleich
mit der zustellungsfähigen Anschrift aus dem
Handelsregister sollte erfolgen.

Telefonnummer

Faxnummer

E-Mailadresse

Internetadresse

Bankverbindung Hier kann angegeben werden, dass Sie ein
Verrechnungskonto benötigen. Diese Angaben
sind für die spätere Forderungspfändung
wichtig.

Weitere Betriebsstätten Hier kann im Falle von Zustellungen wie von
Vollstreckungsmaßnahmen ein weiterer
Zugriff erfolgen.

Tochtergesellschaften Hier kann im Wege der Forderungspfändung
etwa auf Gewinne aber auch ganze Gesell-
schaftsanteile zugegriffen werden.

Immobilienbesitz Wenn ja, erfassen Sie möglichst die posta-
lische Adresse, zumindest den Amtsgerichts-
bezirk (§§ 12, 12a GBO), am besten natürlich
sogar die Grundbuchdaten.

Bilanz/Gewinn/-verlustrechnung

Bonitätsbewertung Dritter
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§ 1 Grundfragen der Zwangsvollstreckung und des Forderungsmanagements

Schon einmal Insolvenzantrag
gestellt oder gestellt worden?

Schon einmal Vermögensauskunft
abgegeben?

Auftrags- und Finanzsituation der
Branche

Bekannte Vermögensgegenstände
jeglicher Art (zur Aufzählung siehe
oben)

Eigene Zahlungserfahrungen Bilden Sie hier Risikogruppen:
■ hartes Merkmal: Eintrag im Schuldner-

verzeichnis
■ hartes Merkmal: Insolvenz
■ hartes Merkmal: Es liegen bereits titulierte

Forderungen vor.
■ keine negativen Erfahrungen
■ zahlt immer verzögert
■ zieht unberechtigt Skonto ab
■ unregelmäßige Zahlungen
■ immer wieder Rückstände
■ laufende Rückstände
■ häufige Zahlungsproteste
■ Ratenzahlungsvereinbarungen in der

Vergangenheit
■ eigene Inkassoaufträge oder solche Dritter
■ etc.

Erkenntnisse über Insolvenzen/
Vermögensauskünfte der Gesell-
schafter/Geschäftsführer/handelnde
Personen?

Hinweis

Wichtig ist, dass die Datenfelder auch immer wieder auf ihre Aktualität geprüft
werden. Bei jedem persönlichen oder fernmündlichen Kontakt sollte der Gesprächs-
partner (Gläubiger, Mitarbeiter oder Vertreter des Gläubigers) die Daten des Kunden
(Schuldner) greifbar haben, um im Gespräch deren Aktualität zu überprüfen und
Veränderungen zu erfassen.

20 Kraemer/Goebel



§ 1C. Informationsbeschaffung zur Vorbereitung der Zwangsvollstreckung

Beispiel
So kann er bei einem Anruf des Kunden fragen, ob die aktuelle Telefon- und Faxnum-
mer für Rückfragen noch stimmt, wenn ihm nicht schon das Display seines Telefons
ihm diese Überprüfung erlaubt! Nicht selten ruft der Kunde auch tagsüber von der
Arbeit aus an. Man kann dann die Frage anschließen: Kann ich Sie zukünftig unter
dieser Nummer erreichen? Ich nehme an, es handelt sich um ihren Arbeitgeber?
Verneint der Kunde, weil er nicht auf der Arbeit angerufen werden möchte, kann
erfragt werden, wo und was er denn arbeite. Der zeitliche Aufwand für diese Fragen
ist ebenso wie die Kosten weitaus geringer als der Aufwand einer späteren Informati-
onsbeschaffung im Wege der Vermögensauskunft oder der Vermögensauskunft Drit-
ter.

Im Ergebnis bleibt also festzuhalten, dass die unterschiedlichsten Informationsquellen
der Informationsbeschaffung dienen können und in dieser Funktion bewusst genutzt
werden müssen:
■ die Vertragsunterlagen
■ Informationen anlässlich des Vertragsabschlusses und der Begleitung des Vertragsver-

hältnisses (Mandantenabfrage)
■ Internetrecherchen
■ Konkrete schriftliche und fernmündliche Nachfragen beim Schuldner
■ Öffentliche Register
■ Einsatz von seriösen Außendiensten
■ Wirtschaftsauskunftsdienste

C. Informationsbeschaffung zur Vorbereitung der
Zwangsvollstreckung

Das Informationsmanagement ist auch ein zentraler Faktor für eine erfolgreiche Zwangs-
vollstreckung. Sind Informationen vorhanden, die einen gezielten Vollstreckungszugriff
ermöglichen, spart dies nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Der Zeitfaktor kann sich in
einem unmittelbaren Vollstreckungsvorteil ausdrücken: Wer als erster eine Pfändung
ausbringt, erhält den gesamten Erlös, bis er mit seiner Vollstreckungsforderung befriedigt
ist. Es gilt das uneingeschränkte Prioritätsprinzip nach § 804 Abs. 3 ZPO.
Ideal ist es, wenn der Gläubiger schon ab der Vertragsanbahnung ein konsequentes
Informationsmanagement betreibt. Da ein solches Informationsmanagement häufig fehlt,
muss sich der Gläubiger, sein Rechtsanwalt oder das beauftragte Inkassounternehmen
die Informationen nachträglich beschaffen. Dabei eröffnen sich dem Gläubiger viele
Möglichkeiten,15 die teilweise kostenfrei, teilweise kostenpflichtig sind.

15 Siehe hierzu auch die monatlichen Vollstreckungstipps in den Zeitungen Vollstreckung effektiv, Forderungsmanage-
ment professionell oder Forderung & Vollstreckung, die immer wieder auch Möglichkeiten der Informationsbeschaf-
fung aufzeigen.
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§ 1 Grundfragen der Zwangsvollstreckung und des Forderungsmanagements

Soll die Zwangsvollstreckung beginnen, zeigt sich häufig schon bei dem Versuch, den
Titel zuzustellen, ein weiteres Problem: Der im Titel genannte Wohnort des Schuldners
trifft nicht mehr zu. Gerade bei Verfahren mit längerer Dauer ist dies häufig, wenn die
Parteien anwaltlich vertreten waren. Konnte der Titel dem Prozessbevollmächtigten des
Schuldners zugestellt werden, kann zwar die Zwangsvollstreckung unter Anwendung
von § 750 ZPO theoretisch beginnen. Gleichwohl ist es erforderlich, den Aufenthaltsort
des Schuldners oder jedenfalls Orte, an denen sich zugriffsfähiges Vermögen befindet,
zu kennen, um etwa einen Mobiliarzwangsvollstreckungsversuch ausbringen oder den
Schuldner zur Abnahme der Vermögensauskunft laden zu können. Die Aufenthaltser-
mittlung durch den Gerichtsvollzieher nach § 755 ZPO hat sich dabei in der Praxis als
teurer, aber wenig effektiv gezeigt.
Die nachfolgende Darstellung kann nur eine Auswahl von Möglichkeiten zur Vermö-
gens- und Aufenthaltsermittlung aufzeigen. Teilweise dient eine Ermittlungsmaßnahme
nur einem dieser beiden Ziele, teilweise aber auch beiden. Insgesamt wurde eine subjek-
tive Auswahl getroffen, die auch von der Erfahrung lebt, welche Methoden sich als
Erfolg versprechend in der Praxis bewährt haben. Dabei unterliegt allerdings auch diese
Praxis einem ständigen Wandel, da die Schuldner immer wieder neue Wege suchen,
miteinander besprechen16 und finden, um ihren Aufenthalt und ihr Vermögen zu ver-
schleiern und auch auf solche Darstellungen, wie die vorliegende reagieren. Letztlich
entwickeln sich aber auch rechtliche Auskunftsmöglichkeiten und -beschränkungen
ebenso weiter wie die Möglichkeiten der modernen Kommunikationsmittel. Vor diesem
Hintergrund ist der Verfasser immer wieder auch für Hinweise aus der Praxis dankbar.

I. Auskunftserteilung durch den Mandanten

Der potenzielle Schuldner hat in Beziehungen zum Mandanten gestanden, dem aus
diesem Grunde regelmäßig Informationen über den Schuldner vorliegen.

Beispiel
So hat der Mandant etwa bei einem Treffen mit dem Schuldner dessen Pkw gesehen
und kann diesen näher bezeichnen, d.h. Typ, Farbe und ggf. auch das amtliche
Kennzeichen angeben. Eine solche Mitteilung gegenüber dem Gerichtsvollzieher
kann einen zielgerichteten Zugriff ermöglichen. Anderenfalls unterbleibt häufig eine
Pfändung eines Pkw, weil der Gerichtsvollzieher nicht erkennen kann, welcher Pkw
vor dem Haus des Schuldners diesem gehört und er den Schuldner danach auch nicht
fragt.

Diese Informationen müssen frühzeitig gesichert und regelmäßig aktualisiert werden.
Dies zahlt sich nicht nur bei der späteren Zwangsvollstreckung, sondern auch bei mögli-
chen Verhandlungen über Ratenzahlungen, der Vereinbarung von Sicherheiten oder
sonstigen Modalitäten einer Forderungsrückführung in allen Beitreibungsphasen aus.

16 Vgl. die immer mehr anwachsende Zahl von Schuldnerforen und der dort gepflegte Austausch.
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§ 1C. Informationsbeschaffung zur Vorbereitung der Zwangsvollstreckung

Neben der Informationsbeschaffung dient dieses Vorgehen auch der Information des
Mandanten, auf solche Gesichtspunkte im weiteren Kontakt mit dem Schuldner zu
achten.

Damit die Informationen nicht alle von dem Rechtsanwalt selbst erfasst und notiert
werden müssen und die damit verbundene betriebswirtschaftliche Belastung unterbleibt,
kann dem Mandanten ein entsprechender Fragebogen (siehe Musterfragebogen unter
Rdn 318) zur Verfügung gestellt werden, den dieser selbstständig ausfüllt.

Tipp

Überlassen Sie dem Mandanten zwei Formularmuster. Eines soll dieser unmittelbar
ausfüllen und zurückreichen. Mit dem zweiten Bogen soll er nachträgliche Informati-
onen mitteilen. Sobald es zur Mitteilung nachträglicher Informationen kommt, ist die
Übersendung eines neuen Formulars notwendig. Denkbar ist auch, dass Sie die
Formularvorlage zur Anlage einer entsprechenden Datenbank nutzen. Dies empfiehlt
sich gerade dann, wenn Sie vielfach im Vollstreckungsrecht für den gleichen Mandan-
ten tätig sind.

Diese Form der Informationsbeschaffung eignet sich insbesondere auch dann, wenn der
gewerbliche Mandant über einen Außendienst verfügt, der „bei Gelegenheit“ am Wohn-
oder Geschäftssitz des Schuldners vorbeikommt und hier Informationen erfassen kann.

II. Informationen vom Schuldner selbst

Ist der Rechtsanwalt als Bevollmächtigter für den Mandanten nicht nur im Inkasso oder
der Vollstreckung tätig, sondern schon zuvor in der Vertragsanbahnung, sollte er darauf
achten, dass auch schon möglichst viele Informationen über den Schuldner in den
vertraglichen Unterlagen selbst enthalten sind (siehe oben Rdn 25 ff.).

Hier ist insbesondere zu achten auf:
■ die (korrekte) Bezeichnung der Gesellschafts- bzw. Unternehmensform
■ den Sitz des Unternehmens
■ die Aufnahme aller vertretungsberechtigten Personen
■ die Anschrift des Unternehmens und die Privatanschriften der vertretungsberechtigten

Personen
■ die Anschrift der vom Sitz abweichenden Betriebsstätten
■ Name des oder der Geschäftsführer
■ Name oder Anschriften der Gesellschafter
■ Geburtsort und -datum der handelnden Personen

Hinweis

Dies eröffnet Möglichkeiten der Recherche nach dem Schuldner und seinen Erben
im Personenstandsregister.

■ Bankverbindungen
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§ 1 Grundfragen der Zwangsvollstreckung und des Forderungsmanagements

Tipp
Hier kann der Gläubiger über die Internetseiten17
■ www.bankleitzahlen.de
■ www.iban-rechner.de
■ www.konto-nummern.de
■ www.ckonto.de
■ www.bankkontoexperte.de

zunächst die zuständige Bank ermitteln. Über die so erreichte Folgeseite ist
dann eine Prüfung der Aktualität der Kontonummer möglich, auch wenn dies
keine Zuordnung zum Schuldner erlaubt.

Hinweis
Auch wenn keine volle Gewähr für die Richtigkeit der Auskunft übernommen
wird und die Daten „nur“ alle drei Monate aktualisiert werden, erlaubt diese
– kostenfreie – Überprüfung eine Einschätzung, ob eine Kontopfändung noch
Aussicht auf Erfolg verspricht. Durch eine einfache Überprüfung können so etwa
die Kosten für einen teuren Pfändungs- und Überweisungsbeschluss mit Zustell-
kosten gespart werden.

■ Umsatzsteuernummer
Tipp
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer kann im Internet über die Adresse
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN
europaweit überprüft werden. Existiert die Umsatzsteuernummer noch, verrät sie
das zuständige Finanzamt, wo etwa Steuererstattungsansprüche gepfändet werden
können und geben zugleich einen Hinweis auf den Aufenthaltsort.

■ Frühere Überweisungen des Schuldners.
Tipp
Hat der Schuldner dem Mandanten schon einmal einen Geldbetrag überwiesen,
etwa aus einem früheren Auftrag oder als Teilzahlung auf die jetzt beizutreibende
Forderung oder in Erfüllung eines Ratenzahlungsvergleiches, so lässt sich über
die eigene Bank des Gläubigers oder des Bevollmächtigten (geldempfangende
Bank) feststellen, von welchem Konto die Überweisung erfüllt ist. Hierauf kann
dann im Wege der Kontopfändung zugegriffen werden.

Die Auswertung der eigenen Schreiben und Unterlagen des Schuldners ist aber nicht
nur für die Ermittlung der „Formalien“, die schon im Erkenntnisverfahren hilfreich,
wenn nicht notwendig sind, eine ausgezeichnete Informationsquelle, sondern auch für
Hinweise über den Aufenthalt des Schuldners und möglicher Vermögenswerte.
§ 35a GmbHG und § 80 AktG verlangen, dass Kapitalgesellschaften auf allen ihren
Schreiben die vertretungsberechtigten Personen, das zuständige Handelsregister nebst

17 Es handelt sich lediglich um eine Auswahl ohne Gewähr.
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